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RS OGH 1987/3/4 1Ob47/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.1987

Norm

KWG 1979 §30

KWG 1979 §32

KWG 1979 §56

Rechtssatz

Auch mit dem Bestätigungsvermerk des Abschlußprüfers versehene Jahresabschlüsse einer Gesellschaft sind nicht so

aussagekräftig, daß daraus Schlüsse auf die Lage des Unternehmens gezogen werden können und

aufsichtsbehördliche Maßnahmen entbehrlich sind.
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